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Pensionskassengelder vorbeziehen oder verpfänden
Der Trend zur Anschaffung von
Wohneigentum ist nach wie vor un
gebrochen Das Ziel der eigenen vier
Wände wird durch diverse staatliche
Massnahmen unterstützt Eine dieser

Massnahmen ist dieVerwendung von
Pensionskassengeldern zur Finanzie
rung des selbstbewohnten Eigen
heims Dabei besteht grundsätzlich
die Möglichkeit die Mittel zur Eigen
heimfinanzierung aus der Pensions
kasse zu beziehen und diese als

Eigenmittel einzubringen Eine Al
ternative dazu ist dieVerpfändung ei
nes Teilbetrags der Pensionskassen
gelder an eine Bank Mit dieserWahl
möglichkeit sollte sich jeder zukünf
tige Eigenheimbesitzer auseinander
setzen

Um die Fragestellung Vorbezug
oder Verpfändung zu beantworten
sind verschiedene Teilgebiete zu
durchleuchten Die wichtigste Frage
ist dabei ob die Pensionskasse eine
Verpfändung von Pensionskassen
geldern im Reglement überhaupt
vorsieht Falls dies der Fall ist sind
folgende weitere Aspekte zu klären

Finanzielle Ausgangslage und An
gebote der Banken
Die wichtigste Frage im Zusam

menhang mit der Wohneigentums
finanzierung ist wie viel Eigenmittel
zur Verfügung stehen respektive wie
hoch die zukünftige Zinsbelastung
sein darf Die Klärung der Zinssätze
der ersten und der zweiten Hypo
thek sowie dieAbklärung ob beiVer
pfändung die zweite Hypothek zu
günstigeren Konditionen angeboten
wird ist ebenfalls von Bedeutung
Beim Vorbezug sind die finanziellen
Möglichkeiten grösser und es lassen
sich einfacher individuelle Spargut
haben aufbauen Bei einer Verpfän
dung ist zwar die Zinslast aufgrund
der Hypothek höher jedoch akzep
tieren Banken in der Regel eine

Eigenmittelquote unter 20 Prozent
Weiter ist zu klären ob die Bank den
ganzen Betrag der Pensionskassen
gelder verpfändet oder nur Teile da
von und ob eine zusätzliche Todes

fallversicherung als Sicherheit ver
langt wird Es lohnt sich also bei der
Wahl der Bank nicht nur die Zinsen
der verschiedenen Banken zu ver

gleichen sondern auch die Möglich
keiten hinsichtlich derVerpfändung

Pensionskassenleistungen
Bezüglich der Pensionskassen

leistungen können die Fragestellun
gen folgendermassen lauten Wie sind
die Pensionskassenleistungen Alter
Invalidität und Todesfall geregelt
und welche Zusatzkosten fallen an
um allfällige tiefere Leistungen bei
einemVorbezug auszugleichen Sind
die Risikoleistungen Tod und Invali
dität der Pensionskasse direkt vom
versicherten Lohn abhängig und
müssen daher Leistungseinbussen
nur für die Altersleistungen in Kauf
genommen werden ausser bei Leis
tungsprimat Beim Vorbezug stellt
sich zudem die Frage welcherTeil der
Gelder aus dem obligatorischen und
welcher aus dem überobligatorischen
Teil der beruflichen Vorsorge ausbe
zahlt wird In jedem Fall sind vor dem
Entscheid hinsichtlich Verpfändung
oderVorbezug dieAuswirkungen auf
die Leistungen der Pensionskasse ge
nau zu analysieren

Steuerliche Aspekte
Beim Vorbezug fallen Kapital

auszahlungssteuern an und das Po
tenzial zum freiwilligen Einkauf in
die Pensionskasse besteht erst ab

dem Zeitpunkt wieder ab welchem
der Bezug zurückbezahlt worden ist
Soll bei der Pensionierung einst das
Kapital bezogen werden so kann ein
frühzeitiger Vorbezug die Steuer
belastung glätten Bei einer Verpfän

dung reduzieren die höheren Fremd
kapitalzinsen für die Hypothek das
steuerliche Einkommen Aufgrund
der vielseitigen Aspekte sollte der
Entscheid Vorbezug oder Verpfän
dung vor allem auch vor dem Hinter
grund der Steueroptimierung geklärt
werden

Ob die Verpfändung oder der Vor
bezug der Pensionskassengelder
sinnvoller ist muss von Fall zu Fall in
dividuell betrachtet werden Vorgän
gig zum Entscheid sind die finanziel
le Ausgangslage und die Angebote
der Banken hinsichtlich Zinsen aber
auch hinsichtlich der Thematik Ver

pfändung oder Vorbezug zu klären
Ein wesentlicher Bestandteil der Klä

rung besteht rund um die Thematik
der Leistungen der Pensionskasse
Schlussendlich sind auch steuerliche

Aspekte in die Entscheidung mit ein
zubeziehen Eine detaillierte Analy
se der Ausgangslage lohnt sich also
bevor der Entscheid über dieVerwen

dung der Pensionskassengelder zur
Finanzierung des Eigenheims gefällt
wird
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